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(54) Kochgeschirr und Verfahren zur Herstellung eines Kochgeschirrs

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft Kochgeschirr
(1), umfassend einen Grundkörper (2), der aus einem
nicht-induktionsherdtauglichen Material hergestellt ist
und einen Boden (4) aufweist, der mindestens ab-
schnittsweise ein ferromagnetisches Induktionselement

(5) umfasst, wobei der Boden (4) des Grundkörpers (2)
mindestens eine Öffnung aufweist, die den Boden (4)
durchdringt und in die das mindestens eine ferromagne-
tische Induktionselement (5) eingesetzt ist. Weiterhin be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines
Kochgeschirrs (1).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kochge-
schirr nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Darüber
hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung eines Kochgeschirrs.
[0002] Kochgeschirre der eingangs genannten Art
sind aus dem Stand der Technik in verschiedenen Vari-
anten und Ausführungsformen bereits bekannt. Eine
Grundvoraussetzung dafür, dass ein Kochgeschirr auch
auf einem Induktionskochfeld eines Induktionsherds ein-
gesetzt und durch Induktion erwärmt werden kann, be-
steht darin, dass vorzugsweise auf einer Unterseite des
Kochgeschirrs mindestens abschnittsweise ein ferroma-
gnetisches Material vorhanden sein muss. Bei einem In-
duktionsherd wird von einem Induktionskochfeld, in dem
eine Spule angeordnet ist, ein hochfrequentes magneti-
sches Wechselfeld erzeugt, das im Boden des indukti-
onsgeeigneten Kochgeschirrs Wirbelströme induziert,
die in bekannter Weise Wärmeenergie freisetzen. Häufig
wird bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Kochgeschirren einfach ein ferromagnetischer Boden
flächig an einer Unterseite des ansonsten nicht für In-
duktionsheizen vorgesehenen Kochgeschirrs ange-
bracht. Es hat sich allerdings gezeigt, dass bei einem
derartigen Kochgeschirr während des Betriebs Verwin-
dungen auftreten können, so dass sich insbesondere bei
einem längeren Gebrauch der ferromagnetische Induk-
tionsboden vom Kochgeschirr lösen kann, so dass das
Kochgeschirr zumindest für die Verwendung auf einem
Induktionskochfeld unbrauchbar wird.
[0003] Hier setzt die vorliegende Erfindung an.
[0004] Die vorliegende Erfindung macht es sich zur
Aufgabe, ein kostengünstig herstellbares Kochgeschirr
der eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen,
welches für Induktionsherde geeignet ist und das eine
längere Lebensdauer aufweist als die aus dem Stand der
Technik vorbekannten Kochgeschirre. Eine weitere Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Ver-
fahren anzugeben, mit dem ein induktionstaugliches
Kochgeschirr einfach und kostengünstig hergestellt wer-
den kann.
[0005] Hinsichtlich des Kochgeschirrs wird die Aufga-
be durch ein Kochgeschirr der eingangs genannten Art
mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass der
Boden des Grundkörpers mindestens eine Öffnung auf-
weist, die den Boden durchdringt und in die das minde-
stens eine ferromagnetische Induktionselement einge-
setzt ist. Das mindestens eine Induktionselement, das
seinerseits nach dem Einsetzen in die ihm zugeordnete
Öffnung den Boden durchdringen kann, bewirkt, dass
das Kochgeschirr, dessen Grundkörper aus einem nicht-
induktionsherdtauglichen Material hergestellt ist, auch
auf einem Induktionskochfeld eines Induktionsherds ein-
gesetzt werden kann. Vorzugsweise entspricht somit die
Dicke des mindestens einen Induktionselements minde-
stens abschnittsweise im Wesentlichen der Dicke des

Bodens des Grundkörpers. Vorzugsweise fluchtet das
mindestens eine Induktionselement mit den Abschnitten
des Bodens, die die mindestens eine Öffnung zur Auf-
nahme des mindestens einen Induktionselements seit-
lich begrenzen. Das Induktionselement kann auf der Au-
ßenseite und/oder auf der Innenseite des Kochgeschirrs
mit den benachbarten Abschnitten des Bodens fluchten.
[0006] Um die Effizienz bei der Wärmeerzeugung auf
dem Induktionskochfeld zu verbessern und gleichzeitig
Verwindungen möglichst vermeiden zu können, wird ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform vorgeschla-
gen, dass das Kochgeschirr eine Mehrzahl ferromagne-
tischer Induktionselemente aufweist, wobei jedes der In-
duktionselemente in eine diesem zugeordnete Öffnung
des Bodens eingesetzt ist. Jede der Öffnungen, in die
bei der Herstellung des Kochgeschirrs ein Induktionsele-
ment eingesetzt wird, durchdringt dabei wiederum den
Boden des Grundkörpers.
[0007] Vorzugsweise sind die ferromagnetischen In-
duktionselemente konzentrisch im Boden des Grundkör-
pers angeordnet. Es hat sich gezeigt, dass mit der kon-
zentrischen Anordnung der Induktionselemente um ei-
nen gemeinsamen Mittelpunkt des Bodens die Effizienz
bei der Wärmeerzeugung verbessert werden kann.
[0008] Es kann in einer vorteilhaften Ausführungsform
vorgesehen vorgesehen sein, dass sich die ferromagne-
tischen Induktionselemente von einem gemeinsamen
Mittelpunkt des Bodens radial nach außen erstrecken.
Werden zum Beispiel im Wesentlichen noppenartig ge-
formte Induktionselemente eingesetzt, können diese im
Wesentlichen sternförmig bezüglich eines gemeinsa-
men Mittelpunkts angeordnet sein.
[0009] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung wird vorgeschlagen dass das mindestens eine fer-
romagnetische Induktionselement an einer Unterseite
mindestens ein Induktionssegment aufweist, das in eine
diesem zugeordnete Öffnung des Bodens eingesetzt ist.
[0010] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form wird vorgeschlagen, dass das ferromagnetische In-
duktionselement an einer Unterseite eine Mehrzahl von
Induktionssegmenten aufweist, die in mindestens einer
ihnen zugeordneten Öffnung des Bodens eingesetzt
sind.
[0011] Es kann in einer bevorzugten Ausführungsform
vorgesehen sein, dass sich die Induktionssegmente von
einem gemeinsamen Mittelpunkt radial nach außen er-
strecken.
[0012] Vorzugsweise können die Induktionssegmente
konzentrisch auf der Unterseite des Induktionselements
angeordnet sein.
[0013] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form sind die Induktionssegmente integral mit dem In-
duktionselement ausgebildet. Das Induktionselement
kann somit als ein im Wesentlichen plattenförmiges Ele-
ment ausgebildet sein, an dessen Unterseite die Induk-
tionssegmente ausgebildet sind. Dieses im Wesentli-
chen plattenförmige Induktionselement kann relativ ein-
fach von innen in die Öffnungen des Bodens eingesetzt
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werden. Damit können zum Beispiel auch thermische
Spannungen, die aufgrund unterschiedlicher thermi-
scher Ausdehnungskoeffizienten der Materialien auftre-
ten können, vermieden werden. Wird das Induktionsele-
ment unter hohem Druck in die Öffnungen des Bodens
eingepresst, kann durch Reibschweißen eine stoff-
schlüssige Materialverbindung hergestellt werden.
[0014] Zur Erleichterung der Montage, insbesondere
beim Einpressen des mindestens einen Induktionsele-
ments unter hohem Druck, kann in einer vorteilhaften
Ausführungsform vorgesehen sein, dass der Boden des
Grundkörpers eine umlaufende Vertiefung aufweist, auf
der das Induktionselement mindestens abschnittsweise
aufliegt.
[0015] Vorzugsweise ist der Grundkörper aus einem
nicht-ferritischen Metall, insbesondere aus Aluminium
oder Aluminiumguss hergestellt.
[0016] Gemäß einer Variante kann vorgesehen sein,
dass der Grundkörper aus einem nicht-metallischen Ma-
terial, insbesondere aus Kunststoff, Glas oder Keramik
hergestellt ist.
[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines Kochgeschirrs zeichnet sich durch die folgen-
den Verfahrensschritte aus:

- aus einem nicht-induktionsherdtauglichen Werkstoff
wird ein Grundkörper mit einem Boden erzeugt, der
mindestens eine Öffnung aufweist, welche den Bo-
den vollständig durchdringt;

- mindestens ein ferromagnetisches Induktionsele-
ment wird in der Weise erzeugt, dass es in seiner
Größe und Form der Größe und Form der minde-
stens einen Öffnung entspricht;

- das mindestens eine ferromagnetische Induktions-
element wird in die mindestens eine Öffnung einge-
setzt.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des Verfahrens wird zwischen dem mindestens einen
Induktionselement und den Abschnitten des Bodens,
welche die mindestens eine Öffnung seitlich begrenzen,
eine stoffschlüssige Verbindung hergestellt.
[0019] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird vorgeschlagen, dass das mindestens eine In-
duktionselement in die mindestens eine Öffnung des Bo-
dens eingepresst wird. Wird das mindestens eine Induk-
tionselement unter hohem Druck in die mindestens eine
Öffnung des Bodens eingepresst, kann dabei durch
Reibschweißen auf einfache Weise eine stoffschlüssige
Verbindung zwischen dem mindestens einen Induktions-
element und den Bereichen des Bodens des Grundkör-
pers erzeugt werden, welche die mindestens eine Öff-
nung des Bodens seitlich begrenzen.
[0020] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird vorgeschlagen, dass ein Grundkörper mit einer
Mehrzahl von Öffnungen erzeugt wird, die den Boden

durchdringen und in die jeweils ein Induktionselement
eingesetzt wird. Es hat sich gezeigt, dass es für eine
besonders hohe Effizienz bei der Wärmeerzeugung vor-
teilhaft ist, wenn mindestens etwa 60 Prozent der auf
einer Unterseite des Kochgeschirrs zur Verfügung ste-
henden Kontaktfläche von den Induktionselementen
ausgefüllt wird.
[0021] Gemäß einer Variante wird vorgeschlagen
dass ein Grundkörper mit einer Mehrzahl von Öffnungen
erzeugt wird, die den Boden durchdringen und in die min-
destens ein Induktionssegment, das an einer Unterseite
des Induktionselements angeordnet wird, eingesetzt
wird. Auch auf diese Weise kann erreicht werden, dass
etwa 60 Prozent der Gesamtfläche der Unterseite des
Kochgeschirrs ein ferromagnetisches Material aufwei-
sen. Beispielsweise kann das Induktionselement auch
eine Mehrzahl von Induktionssegmenten an seiner Un-
terseite aufweisen.
[0022] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Darin zeigen

Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Kochgeschirr ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Kochgeschirr gemäß
Fig. 1;

Fig. 3 einen Längsschnitt durch ein Kochgeschirr ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

Fig. 4 eine Draufsicht auf das Kochgeschirr gemäß
Fig. 3.

[0023] Zunächst wird auf Fig. 1 Bezug genommen, in
der ein Längsschnitt durch ein Kochgeschirr 1 gemäß
einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dargestellt ist.
[0024] Bei dem Kochgeschirr 1, das in diesem ersten
Ausführungsbeispiel gezeigt ist, handelt es sich um einen
Kochtopf. Grundsätzlich kann das Kochgeschirr 1 bei-
spielsweise auch eine Pfanne oder dergleichen sein. Das
Kochgeschirr 1 umfasst einen Grundkörper 2, der aus
einem Material hergestellt ist, das für ein Aufheizen durch
ein Induktionskochfeld eines Induktionsherds nicht ge-
eignet ist. Das bedeutet, dass der Grundkörper 2 des
Kochgeschirrs 1 auf dem Induktionskochfeld eines In-
duktionsherds bei dessen Betrieb nicht unmittelbar er-
wärmt werden kann. Beispielsweise kann der Grundkör-
per 2 aus einem metallischen Werkstoff wie zum Beispiel
aus Aluminium, Aluminiumguss oder einer Aluminiumle-
gierung, aus Kupfer oder einer Kupferlegierung herge-
stellt sein. Der Grundkörper 2 kann gemäß einer Variante
auch aus einem nichtmetallischen Werkstoff wie zum
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Beispiel aus Glas, Keramik oder Kunststoff hergestellt
sein.
[0025] Man erkennt, dass der Grundkörper 2 einen In-
nenraum 3 seitlich begrenzt, welcher das Kochgut wäh-
rend der Benutzung des Kochgeschirrs 1 aufnehmen
kann.
[0026] Unter Bezugnahme auf Fig. 2, in der das in Fig.
1 gezeigte Kochgeschirr 1 in einer Draufsicht dargestellt
ist, weist der Grundkörper 2 einen Boden 4 auf, der eine
Mehrzahl von Öffnungen (nicht mit Bezugszeichen ver-
sehen) umfasst. Die Öffnungen durchdringen den Boden
4 des Grundkörpers 2 vollständig und sind hinsichtlich
ihrer Größe und Form dazu geeignet, jeweils ein entspre-
chend geformtes Induktionselement 5, das aus einem
ferromagnetischen Werkstoff hergestellt ist, aufzuneh-
men.
[0027] In diesem Ausführungsbeispiel weist das Koch-
geschirr 1 insgesamt sechs separate Induktionselemen-
te 5 auf, die jeweils in einer ihnen zugeordneten Öffnung
im Boden 4 des Grundkörpers 2 aufgenommen sind. Man
erkennt, dass die Induktionselemente 5 in diesem Aus-
führungsbeispiel konzentrisch um einen Mittelpunkt des
Bodens 4 angeordnet sind und sich von diesem Mittel-
punkt radial nach außen erstrecken.
[0028] Jedes der Induktionselemente 5 ist, wie bereits
oben erwähnt, aus einem ferromagnetischen Material
hergestellt, so dass sich die Induktionselemente 5 wäh-
rend des Betriebs des Kochgefäßes 1 auf einem Induk-
tionskochfeld eines Induktionsherds erwärmen können.
Beispielsweise können die Induktionselemente 5 aus
Stahl, Stahlguss oder Chromstahl hergestellt sein. Alter-
nativ können die Induktionselemente 5 auch aus anderen
ferromagnetischen Materialien wie zum Beispiel aus Nik-
kel oder aus ferromagnetischen Legierungen hergestellt
sein.
[0029] Bei der Herstellung des Kochgeschirrs 1 wird
zunächst der Grundkörper 2 mit den entsprechenden Öff-
nungen im Boden 4 erzeugt, in die nachfolgend jeweils
eines der Induktionselemente 5 eingesetzt wird. Die In-
duktionselemente 5 können in dieser Ausführungsform
des Kochgeschirrs 1 entweder von unten oder von oben
(das heißt, vom Innenraum 3 aus) in die dafür vorgese-
henen Öffnungen des Bodens 4 des Grundkörpers 2 ein-
gesetzt werden.
[0030] Beispielsweise kann jedes der Induktionsele-
mente 5 unter hohem Druck in die ihm zugeordnete Öff-
nung eingepresst werden, so dass dabei durch Reib-
schweißen eine stoffschlüssige Verbindung zwischen
den Induktionselementen 5 und den Abschnitten des Bo-
dens 4, welche die jeweiligen Öffnungen für die Indukti-
onselemente 5 seitlich begrenzen, hergestellt werden
kann.
[0031] Die Induktionselemente 5 können alternativ
auch in die entsprechenden Öffnungen den Bodens 4
eingesetzt und anschließend durch Löten oder ein alter-
natives stoffschlüssiges Fügeverfahren fixiert werden.
[0032] Die ferromagnetischen Induktionselemente 5
können als Vollkörper oder als Hohlkörper ausgeführt

sein. Es hat sich gezeigt, dass eine Ausführung der In-
duktionselemente 5 als Hohlkörper insbesondere dann
vorteilhaft sein kann, wenn die Induktionselemente 5 in
die Öffnungen des Bodens 4 eingepresst werden und
dabei durch Reibschweißen eine stoffschlüssige Mate-
rialverbindung hergestellt wird.
[0033] Man erkennt insbesondere in Fig. 1, dass die
Induktionselemente 5 in diesem Ausführungsbeispiel so-
wohl auf einer Innenseite, welche dem Innenraum 3 zu-
gewandt ist, als auch auf einer Außenseite mit den un-
mittelbar an die Induktionselemente 5 angrenzenden Be-
reichen des Bodens 4 des Grundkörpers 2 fluchten. Da-
durch wird insbesondere erreicht, dass die Unterseite
des Kochgefäßes 1 im Wesentlichen eben ist.
[0034] Vorzugsweise wird die an den Innenraum 3 des
Kochgefäßes 1 angrenzende Fläche der Induktionsele-
mente 5 mit einer geeigneten Beschichtung versiegelt.
[0035] Um die Herstellung des Kochgeschirrs 1 zu ver-
einfachen und die thermischen Eigenschaften der Unter-
seite des Kochgeschirrs 1 zu verbessern, sind in diesem
Ausführungsbeispiel alle Induktionselemente 5 aus dem-
selben Material hergestellt, damit auf der Unterseite des
Kochgeschirrs 1 an den Positionen, an denen die Induk-
tionselemente 5 vorgesehen sind, vergleichbare thermi-
sche Bedingungen herrschen. Es kann gemäß einer Va-
riante auch vorgesehen sein, dass die Induktionsele-
mente 5 aus unterschiedlichen ferromagnetischen Ma-
terialien hergestellt sind.
[0036] Es hat sich gezeigt, dass abhängig von den ein-
gesetzten Materialien und den gewählten Formen der
Induktionselemente 5, die im Prinzip beliebig gewählt
sein können, mindestens etwa 60 % der auf der Unter-
seite des Kochgeschirrs 1 zur Verfügung stehenden Ge-
samtfläche von den Induktionselementen 5 ausgefüllt
sein sollte, damit eine möglichst hohe Effizienz bei der
Wärmeerzeugung erzielt werden kann. Beispielsweise
können die Induktionselemente 5 auch im Wesentlichen
noppenartig ausgeführt sein.
[0037] Nachfolgend soll auf Fig. 3 Bezug genommen
werden, in der ein Längsschnitt durch ein Kochgeschirr
1 gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung dargestellt ist. Bei dem Kochgeschirr 1
handelt es sich wiederum um einen Kochtopf. Das Koch-
geschirr 1 gemäß der zweiten Ausführungsform kann
beispielsweise auch eine Pfanne oder dergleichen sein.
Der Grundkörper 2 ist wie im ersten Ausführungsbeispiel
aus einem nicht-induktionsherdtauglichen Material her-
gestellt, welches also für ein Induktionsheizen auf einem
Induktionskochfeld nicht geeignet ist. Der Grundkörper
2 kann aus einem metallischen Werkstoff wie zum Bei-
spiel aus Aluminium, Aluminiumguss oder einer Alumi-
niumlegierung, aus Kupfer oder einer Kupferlegierung
hergestellt sein. Der Grundkörper 2 kann alternativ auch
aus nichtmetallischen Werkstoffen wie zum Beispiel aus
Glas, Keramik oder Kunststoff hergestellt sein.
[0038] Der Boden 4 des Grundkörpers 2 umfasst in
diesem Ausführungsbeispiel eine im Wesentlichen ring-
förmig ausgebildete Vertiefung 40, auf der ein Randbe-
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reich des ferromagnetischen Induktionselements 5 ab-
schnittsweise aufliegt. Auf einer dem Innenraum 3 zuge-
wandten Seite fluchtet das Induktionselement 5 mit den
unmittelbar daran angrenzenden Abschnitten des Bo-
dens 4.
[0039] In Fig. 4 ist eine Draufsicht auf das Kochge-
schirr gemäß Fig. 3 dargestellt. Das Induktionselement
5 umfasst in diesem Ausführungsbeispiel an einer Un-
terseite insgesamt sechs Induktionssegmente 50, die
sich von einem gemeinsamen Mittelpunkt nach außen
hin erstrecken. Dabei kann die geometrische Form der
Induktionssegmente 50 im Prinzip beliebig gewählt sein.
Es kann zum Beispiel vorgesehen sein, dass eine Mehr-
zahl im Wesentlichen noppenartig geformter Induktions-
segmente eingesetzt wird, die konzentrisch auf der Un-
terseite des Induktionselements 5 angeordnet sein kön-
nen und sich vom Mittelpunkt des Induktionselements 5
radial nach außen erstrecken können. Diese noppenar-
tigen Segmente können unterschiedliche Durchmesser
aufweisen. Werden zum Beispiel relativ kleine noppen-
artige Induktionssegmente mit einem relativ geringen
Durchmesser eingesetzt, müssen verhältnismäßig viele
Öffnungen im Boden 4 des Grundkörpers 2 zur Verfü-
gung gestellt werden, in die die noppenartigen Indukti-
onssegmente jeweils eingreifen können.
[0040] Das Induktionselement 5 mit den Induktions-
segmenten 50 an seiner Unterseite ist aus einem ferro-
magnetischen Werkstoff hergestellt. Beispielsweise kön-
nen die im ersten Ausführungsbeispiel genannten ferro-
magnetischen Werkstoffe eingesetzt werden. Dabei ist
es vorteilhaft, dass sowohl das Induktionselement 5 als
auch die Induktionssegmente 50 aus demselben ferro-
magnetischen Werkstoff hergestellt sind, um thermische
Spannungen, die auf Grund unterschiedlicher thermi-
scher Ausdehnungskoeffizienten auftreten können, nach
Möglichkeit vermeiden zu können. Grundsätzlich können
das Induktionselement 5 und die Induktionssegmente 50
aber auch aus unterschiedlichen ferromagnetischen Ma-
terialien hergestellt sein.
[0041] Das Induktionselement 5 mit den Induktions-
segmenten 50 kann bei der Herstellung des Kochge-
schirrs 1 wiederum unter hohem Druck in die entspre-
chend vorgesehenen Öffnungen des Bodens 4 des
Grundkörpers 2 eingepresst werden, welche die Induk-
tionssegmente 50 des Induktionselements 5 aufnehmen.
Dabei kann dann durch Reibschweißen wiederum eine
stoffschlüssige Materialverbindung hergestellt werden.
Es wird damit deutlich, dass dabei auch jedes der Induk-
tionssegmente 50 des Induktionselements 5 unter ho-
hem Druck in die entsprechend vorgesehenen Öffnun-
gen des Bodens 4 eingepresst wird, so dass dabei wie-
derum durch Reibschweißen eine stoffschlüssige Ver-
bindung zwischen den Induktionssegmenten 50 und den
Bereichen des Bodens 4, welche die Öffnungen für die
Induktionssegmente 50 seitlich begrenzen, hergestellt
werden kann.
[0042] Bei der Herstellung des Kochgeschirrs wird so-
mit das gemäß der zweiten Ausführungsform aufgebaute

Induktionselement 5 nicht, wie aus dem Stand der Tech-
nik bekannt, von außen an einer Unterseite des Bodens
angebracht, sondern vom Innenraum 3 aus in die ent-
sprechend ausgeschnittenen Öffnungen des Boden 4
des Grundkörpers 2 eingesetzt. Dies führt zu einer er-
höhten Stabilität der gesamten Anordnung und verhin-
dert, dass sich das Induktionselement 5 bei längerem
Betrieb zum Beispiel auf Grund thermischer Spannun-
gen vom Boden 4 des Grundkörpers 2 ablösen kann.
[0043] Alternativ kann das Induktionselement 5 auch
mit Hilfe anderer aus dem Stand der Technik bekannter
Fügeverfahren, insbesondere durch Löten, stoffschlüs-
sig im Boden 4 des Grundkörpers 2 angebracht werden.
[0044] Bei der Herstellung des Kochgefäßes 1 wird al-
so zunächst wiederum der Grundkörper 2 zusammen mit
den entsprechenden Öffnungen im Boden 4, die das In-
duktionselement 5 mit den Induktionssegmenten 50 an
dessen Unterseite aufnehmen sollen, aus einem nicht-
induktionsherdtauglichen Material erzeugt. Anschlie-
ßend wird das Induktionselement 5 zusammen mit den
Induktionssegmenten 50 unter hohem Druck in die dafür
vorgesehenen Öffnungen des Bodens 4 eingepresst. Auf
Grund der dabei durch Reibung entstehenden Wärme
zwischen den Bereichen des Bodens 4, welche die Öff-
nungen seitlich begrenzen und den Induktionssegmen-
ten 6 beziehungsweise der Grundplatte 5 wird wiederum
durch Reibschweißen eine stoffschlüssige Verbindung
zwischen den Materialien hergestellt.
[0045] Das Induktionselement 5 und die Induktions-
segmente 50 können auch in diesem Ausführungsbei-
spiel als Vollkörper oder als Hohlkörper ausgeführt sein.
Beispielsweise können auch im Wesentlichen noppen-
artig geformte Induktionssegmente 50 eingesetzt wer-
den, die konzentrisch auf der Unterseite des Induktions-
elements angeordnet sein können und sich vom Mittel-
punkt radial nach außen erstrecken können.
[0046] Es hat sich auch bei dieser Ausführungsform
gezeigt, dass die Induktionssegmente 50 mindestens et-
wa 60% der zur Verfügung stehenden Gesamtfläche auf
der Unterseite des Kochgeschirrs 1 einnehmen sollten,
damit bei der Wärmeerzeugung eine ausreichende Effi-
zienz erzielt wird.
[0047] Vorzugsweise wird auch in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel die an den Innenraum 3 des Kochgefäßes
1 angrenzende Fläche des Induktionselements 5 mit ei-
ner geeigneten Beschichtung versiegelt.
[0048] Ein Vorteil der beiden hier vorgestellten vorteil-
haften Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
besteht darin, dass das Kochgeschirr 1 auf einem Induk-
tionskochfeld eines Induktionsherds eingesetzt werden
kann, ohne dass während des Betriebs Verwindungen
und Spannungen in dem Maße auftreten, dass das Koch-
geschirr 1 auf längere Sicht unbrauchbar wird.

Patentansprüche

1. Kochgeschirr (1), umfassend einen Grundkörper (2),
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der aus einem nicht-induktionsherdtauglichen Mate-
rial hergestellt ist und einen Boden (4) aufweist, der
mindestens abschnittsweise ein ferromagnetisches
Induktionselement (5) umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Boden (4) des Grundkörpers (2)
mindestens eine Öffnung aufweist, die den Boden
(4) durchdringt und in die das mindestens eine fer-
romagnetische Induktionselement (5) eingesetzt ist.

2. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kochgeschirr (1) eine
Mehrzahl ferromagnetischer Induktionselemente (5)
aufweist, wobei jedes der Induktionselemente (5) in
eine diesem zugeordnete Öffnung des Bodens (4)
eingesetzt ist.

3. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ferromagnetischen Induk-
tionselemente (5) konzentrisch im Boden (4) des
Grundkörpers (2) angeordnet sind.

4. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die ferromagnetischen
Induktionselemente (5) von einem Mittelpunkt des
Bodens (4) radial nach außen erstrecken.

5. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens
eine ferromagnetische Induktionselement (5) an ei-
ner Unterseite mindestens ein Induktionssegment
(50) aufweist, das in eine diesem zugeordnete Öff-
nung des Bodens (4) eingesetzt ist.

6. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
dadurch gekennzeichnet, dass das ferromagne-
tische Induktionselement (5) an einer Unterseite ei-
ne Mehrzahl von Induktionssegmenten (50) auf-
weist, die in mindestens einer ihnen zugeordneten
Öffnung des Bodens (4) eingesetzt sind.

7. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Induktionssegmen-
te (50) von einem gemeinsamen Mittelpunkt radial
nach außen erstrecken

8. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Induktionsseg-
mente (50) konzentrisch auf der Unterseite des In-
duktionselements (5) angeordnet sind.

9. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Induktionsseg-
mente (50) integral mit dem Induktionselement (5)
ausgebildet sind.

10. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (4) des
Grundkörpers (2) eine umlaufende Vertiefung (40)

aufweist, auf der das mindestens eine Induktions-
element (5) mindestens abschnittsweise aufliegt.

11. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkör-
per (2) aus einem nicht-ferritischen Metall, insbeson-
dere aus Aluminium oder Aluminiumguss, herge-
stellt ist.

12. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkör-
per (2) aus einem nicht-metallischen Material, ins-
besondere aus Kunststoff, Glas oder Keramik her-
gestellt ist.

13. Verfahren zur Herstellung eines Kochgeschirrs (1),
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrens-
schritte:

- aus einem nicht-induktionsherdtauglichen
Werkstoff wird ein Grundkörper (2) mit einem
Boden (4) erzeugt, der mindestens eine Öffnung
aufweist, welche den Boden (4) vollständig
durchdringt;
- mindestens ein ferromagnetisches Induktions-
element (5) wird in der Weise erzeugt, dass es
in seiner Größe und Form der Größe und Form
der mindestens einen Öffnung des Bodens (4)
entspricht;
- das mindestens eine ferromagnetische Induk-
tionselement (5) wird in die mindestens eine Öff-
nung eingesetzt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem mindestens einen In-
duktionselement (5) und den Abschnitten des Bo-
dens (4), welche die mindestens eine Öffnung seit-
lich begrenzen, eine stoffschlüssige Verbindung her-
gestellt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Indukti-
onselement (5) in die mindestens eine Öffnung des
Bodens (4) eingepresst wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Grundkörper (2)
mit einer Mehrzahl von Öffnungen erzeugt wird, die
den Boden (4) durchdringen und in die jeweils ein
Induktionselement (5) eingesetzt wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Grundkörper (2)
mit einer Mehrzahl von Öffnungen erzeugt wird, die
den Boden (4) durchdringen und in die mindestens
ein Induktionssegment (50), das an einer Unterseite
des Induktionselements (5) angeordnet ist, einge-
setzt wird.
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